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Erklärung zur  
Unternehmensführung 
nach § 289f und  
§ 315d HGB 

Vorstand und Aufsichtsrat der Formycon AG (nach-

folgend auch „Gesellschaft“ und zusammen mit ih-

ren konsolidierten Tochterunternehmen, „Konzern“ 

oder „Formycon“) berichten in dieser Erklärung ge-

mäß §§ 289f, 315d HGB sowie Grundsatz 23 des 

Deutschen Corporate Governance Kodex in der 

Fassung vom 28. April 2022 (nachfolgend auch 

„DCGK“) über die Corporate Governance der Ge-

sellschaft im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis 

zum 31. Dezember 2025. 

Corporate Governance steht bei Formycon für eine 

verantwortungsbewusste, auf nachhaltige Wert-

schöpfung ausgerichtete Unternehmensführung 

und -überwachung, die sämtliche Bereiche des 

Konzerns einbezieht. Transparente Berichterstat-

tung und Unternehmenskommunikation, eine an 

den Interessen aller Stakeholder ausgerichtete Un-

ternehmensführung, die vertrauensvolle Zusam-

menarbeit von Vorstand, Aufsichtsrat und Mitarbei-

tenden sowie die Einhaltung geltenden Rechts sind 

wesentliche Eckpfeiler dieser Unternehmenskultur. 

Die Gesellschaft und ihre Organe sind sich in ihrem 

Handeln stets der Rolle des Unternehmens in der 

Gesellschaft und ihrer gesellschaftlichen Verant-

wortung bewusst. 

1. Allgemeine Angaben 

Die Gesellschaft hat als Aktiengesellschaft nach 

deutschem Recht drei Organe: den Vorstand, den 

Aufsichtsrat und die Hauptversammlung. Deren 

Aufgaben und Befugnisse ergeben sich im Wesent-

lichen aus dem Aktiengesetz und der Satzung der 

Gesellschaft sowie den Geschäftsordnungen. Als 

börsennotiertes Unternehmen richtet sich die Cor-

porate Governance der Gesellschaft zudem nach 

den Empfehlungen des Deutschen Corporate 

Governance Kodex in der jeweils geltenden Fas-

sung. 

2. Entsprechenserklärung zum 
Deutschen Corporate Governance 
Kodex (DCGK) 

Am 19. März 2026 haben der Vorstand und der Auf-

sichtsrat der Gesellschaft die folgende Erklärung 

gemäß § 161 Abs. 1 Satz 1 AktG verabschiedet: 

„Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats 

der Formycon AG zu den Empfehlungen der „Re-

gierungskommission Deutscher Corporate Gover-

nance Kodex“ gemäß § 161 AktG 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Formycon 

AG („Gesellschaft“) erklären gemäß § 161 AktG, 

dass die Gesellschaft seit der Abgabe der letzten 

Entsprechenserklärung vom 21. März 2025 sämtli-

chen vom Bundesministerium der Justiz im amtli-

chen Teil des Bundesanzeigers am 27. Juni 2022 

bekannt gemachten Empfehlungen der „Regie-

rungskommission Deutscher Corporate Gover-

nance Kodex“ in der Fassung vom 28. April 2022 

(„DCGK“) entsprochen hat und auch in Zukunft ent-

sprechen wird, mit nachfolgenden Ausnahmen: 

Empfehlung A.3 des DCGK: 

Gemäß der Empfehlung A.3 des DCGK sollen das 

interne Kontrollsystem und das Risikomanagement-

system, soweit nicht bereits gesetzlich geboten, 

auch nachhaltigkeitsbezogene Ziele abdecken; 

dies soll die Prozesse und Systeme zur Erfassung 

und Verarbeitung nachhaltigkeitsbezogener Daten 

mit einschließen. Mit dem internen Kontrollsystem 

und dem Risikomanagementsystem hält sich die 

Gesellschaft strikt an die Vorgaben des Aktienge-

setzes. Nachhaltigkeitsbezogene Ziele, die über 

diese Anforderungen hinausgehen, wurden erst-

mals im Laufe des Geschäftsjahres 2025 im inter-

nen Kontrollsystem und im Risikomanagementsys-

tem der Gesellschaft angemessen berücksichtigt. 

Eine frühere Berücksichtigung solcher nachhaltig-

keitsbezogener Ziele konnte auf Grund der Vielzahl 

an Umstellungs- und Anpassungsprozessen in 

Folge des Uplisting in den regulierten Markt der 
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Frankfurter Wertpapierbörse nicht erfolgen. Der 

Empfehlung A.3 des DCGK wurde seitdem vollum-

fänglich entsprochen und wird auch in Zukunft voll-

umfänglich entsprochen werden. 

Empfehlung C.10 des DCGK: 

Gemäß der Empfehlung C.10 des DCGK soll der 

Aufsichtsratsvorsitzende unabhängig von der Ge-

sellschaft und vom Vorstand sein. Für den derzeiti-

gen Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Gesell-

schaft („Aufsichtsrat“), Wolfgang Essler, wird vor-

sorglich eine Abweichung von dieser Empfehlung 

erklärt. Aufsichtsratsmitglieder sind als von der Ge-

sellschaft und deren Vorstand als unabhängig an-

zusehen, wenn sie in keiner persönlichen oder ge-

schäftlichen Beziehung zu der Gesellschaft oder 

deren Vorstand stehen, die einen wesentlichen und 

nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt be-

gründen kann. Herr Essler ist Geschäftsführer der 

Santo Holding (Deutschland) GmbH, die 24,03 % 

der Aktien der Gesellschaft hält und damit der 

größte Aktionär der Gesellschaft ist. Zwischen der 

Santo Holding (Deutschland) GmbH oder der mit ihr 

verbundenen Unternehmen und der Gesellschaft 

bestehen Geschäftsbeziehungen. Diese Umstände 

stellten bzw. stellen keinen Interessenkonflikt dar 

und beeinträchtigten bzw. beeinträchtigen auch 

nicht die Wahrnehmung der Aufgaben von Herrn 

Essler als Aufsichtsratsvorsitzender. Allerdings kann 

die Gesellschaft in bestimmten Fällen Interessen 

verfolgen, die mit den Interessen der Santo Holding 

(Deutschland) GmbH kollidieren. 

Im Übrigen wurde und wird der Empfehlung C.10 

des DCGK, insbesondere in Bezug auf den Vorsit-

zenden des Prüfungsausschusses, entsprochen. 

Empfehlung F.2 des DCGK: 

Gemäß der Empfehlung F.2 des DCGK sollen der 

Konzernabschluss und der Konzernlagebericht bin-

nen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende öffentlich 

zugänglich sein.  

Der Konzernabschluss sowie der zusammenge-

fasste Lagebericht für die Gesellschaft und den 

Konzern für das Geschäftsjahr 2025 können nicht 

innerhalb der empfohlenen 90-Tages-Frist veröf-

fentlicht werden. Ein wesentlicher Grund ist die 

Umstellung auf ein neues internes Finanzplanungs-

system, das im Berichtszeitraum konzernweit imple-

mentiert wurde. Im Zuge der finalen Abschlussar-

beiten hat sich zudem ein erhöhter Abstimmungs- 

und Validierungsaufwand ergeben, der mehr Zeit 

und Dokumentationsbedarf erfordert als ursprüng-

lich vorgesehen. Vor diesem Hintergrund konnten 

noch nicht alle Unterlagen fertig gestellt und die er-

forderliche Prüfung rechtzeitig abgeschlossen wer-

den. Die Veröffentlichung des Konzernabschlusses 

sowie des zusammengefassten Lageberichts für 

die Gesellschaft und den Konzern für das Ge-

schäftsjahr 2025 ist im Laufe des Aprils 2026 und 

somit weiterhin im Rahmen der gesetzlichen und 

börsenrechtlichen Fristen vorgesehen.] 

Im Übrigen ist beabsichtigt, der Empfehlung F.2 des 

DCGK in Zukunft wieder zu entsprechen. 

Empfehlungen G.1 und G.2 des DCGK: 

Die Empfehlungen G.1 und G.2 des DCGK enthalten 

Vorgaben, die der Aufsichtsrat bei der Festlegung 

des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vor-

stands der Gesellschaft („Vorstand“) gemäß § 87a 

Abs. 1 AktG und der Festlegung der konkreten Ver-

gütung für die Vorstandsmitglieder auf Grundlage 

dieses Vergütungssystems berücksichtigen soll. 

Der Aufsichtsrat hat am 29. April 2025 erstmals ein 

Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder nach 

Maßgabe des § 87a Abs. 1 AktG und der Empfeh-

lung G.1 des DCGK beschlossen und dieses der or-

dentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft im 

Juni 2025 zur Billigung vorgeschlagen. Auf Grund-

lage dieses Vergütungssystems hat der Aufsichts-

rat die konkrete Vergütung für die Vorstandsmit-

glieder gemäß Empfehlung G.2 des DCGK festge-

legt. Den Empfehlungen G.1 und G.2 des DCGK 

wurde seit Festlegung des Vergütungssystems für 

die Mitglieder des Vorstands bzw. seit Festlegung 

der konkreten Vergütung für die Vorstandsmitglie-

der auf Grundlage dieses Vergütungssystems voll-

umfänglich entsprochen und wird auch in Zukunft 

vollumfänglich entsprochen werden. 

 



Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f und § 315d HGB 3 

 

Empfehlung G.7 des DCGK: 

Nach der Empfehlung G.7 Satz 1 des DCGK soll der 

Aufsichtsrat für das bevorstehende Geschäftsjahr 

für jedes Vorstandsmitglied für alle variablen Ver-

gütungsbestandteile die Leistungskriterien festle-

gen. Im September 2025 wurden den Vorstands-

mitgliedern (virtuelle) Performance Share Units 

(„PSUs“) zugeteilt. Die PSUs haben eine Perfor-

mance Periode vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 

2029. Die Leistungskriterien für die PSUs konnten 

ebenfalls erst im September 2025 und somit nicht 

„für das bevorstehende Geschäftsjahr“ festgelegt 

werden. 

Im Übrigen wurde und wird der Empfehlung G.7 

des DCGK entsprochen. 

Empfehlungen G.9, G.10 und G.12 des DCGK: 

Nach der Empfehlung G.9 des DCGK soll der Auf-

sichtsrat nach Ablauf des Geschäftsjahres die Höhe 

der individuell für dieses Jahr zu gewährenden Ver-

gütungsbestandteile in Abhängigkeit von der Ziel-

erreichung festlegen, wobei die Zielerreichung 

dem Grunde und der Höhe nach nachvollziehbar 

sein soll. Über die langfristig variablen Gewäh-

rungsbeträge soll das Vorstandsmitglied nach der 

Empfehlung G.10 Satz 2 des DCGK erst nach vier 

Jahren verfügen können. Die Empfehlung G.12 des 

DCGK sieht schließlich vor, dass im Fall der Beendi-

gung eines Vorstandsdienstvertrags die Auszah-

lung noch offener variabler Vergütungsbestand-

teile, die auf die Zeit bis zur Vertragsbeendigung 

entfallen, nach den ursprünglich vereinbarten Zie-

len und Vergleichsparametern und nach den im 

Vertrag festgelegten Fälligkeitszeitpunkten oder 

Haltedauern erfolgen soll. 

Der im Geschäftsjahr 2024 entwickelte Long-Term 

Incentive Plan („LTI-Plan 2024“) sieht für den Fall 

eines Kontrollwechsels (d.h. das unmittelbare 

und/oder mittelbare Halten von mindestens 50 % 

der Stimmrechte an der Gesellschaft durch den Er-

werb von Aktien oder in sonstiger Weise durch ei-

nen Dritten, der Abschluss eines Beherrschungs-

vertrags zwischen der Gesellschaft als beherrsch-

tem Unternehmen und einem anderen 

Unternehmen als herrschendem Unternehmen 

oder ein vergleichbares Ereignis) vor, dass der LTI-

Plan 2024 endet und die Anzahl der zugeteilten 

PSUs zeitanteilig (pro rata temporis) mit einem Per-

formance-Faktor von 100 % unabhängig von der 

konkreten Zielerreichung bereits mit Beendigung 

des LTI-Plans 2024 ausgezahlt werden. 

Im Übrigen wurde und wird den Empfehlungen G.9, 

G.10 und G.12 des DCGK entsprochen. 

Planegg-Martinsried, im März 2026 

Der Vorstand  Der Aufsichtsrat 

 

Die Entsprechenserklärung ist auf der Internetseite 

der Gesellschaft unter  

 

https://www.formycon.com/investoren/ 
governance/  

 

verfügbar. 
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3. Vergütungssystem und 
Vergütungsbericht 

Auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.formycon.com/investoren/haupt-
versammlung-2025/ sind das geltende Vergü-

tungssystem für die Vorstandsmitglieder gemäß 

§ 87a AktG, das von der ordentlichen Hauptver-

sammlung der Gesellschaft am 18. Juni 2025 gebil-

ligt wurde, sowie der letzte, von der ordentlichen 

Hauptversammlung der Gesellschaft am 18. Juni 

2025 gefasste Beschluss gemäß § 113 Abs. 3 AktG 

über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder (zu-

sammen mit dem geltenden Vergütungssystem für 

die Aufsichtsratsmitglieder) öffentlich zugänglich. 

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 

und der Vermerk des Abschlussprüfers gemäß 

§ 162 AktG sind auf der Internetseite der Gesell-

schaft unter https://www.formycon.com/investo-
ren/governance/ öffentlich zugänglich. 

4. Vorstand 

Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Ver-

antwortung mit dem Ziel nachhaltiger Wertschöp-

fung und im Unternehmensinteresse, also unter Be-

rücksichtigung der Belange der Aktionäre, der Ar-

beitnehmer und der sonstigen dem Unternehmen 

verbundenen Gruppen (Stakeholder). 

Überblick 

Der Vorstand besteht gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 der 

Satzung aus einem Mitglied oder mehreren Mitglie-

dern. Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglie-

der und bestimmt ihre Zahl. Zum 31. Dezember 

2025 bestand der Vorstand aus vier Mitgliedern. 

Ausschüsse des Vorstands bestehen nicht. 

Der Vorstand entwickelt die strategische Ausrich-

tung der Gesellschaft, stimmt diese mit dem Auf-

sichtsrat ab und sorgt für ihre Umsetzung. Der Vor-

stand sorgt für die Einhaltung der gesetzlichen 

Bestimmungen und der internen Richtlinien und 

wirkt auf deren Beachtung im Konzern hin (Compli-

ance). Er trägt zudem für ein im Hinblick auf den 

Umfang der Geschäftstätigkeit und die Risikolage 

der Gesellschaft angemessenes und wirksames 

internes Kontrollsystem, Risikomanagementsystem 

und internes Revisionssystem Sorge. Das interne 

Kontrollsystem und das Risikomanagementsystem 

umfassen auch ein an der Risikolage des Unterneh-

mens ausgerichtetes Compliance-Management-

System. Die wesentlichen Merkmale des gesamten 

internen Kontrollsystems und des Risikomanage-

mentsystems werden im Lagebericht beschrieben, 

wo auch zur Angemessenheit und Wirksamkeit die-

ser Systeme Stellung genommen wird. 

Die Vorstandsmitglieder sind ausschließlich dem 

Unternehmensinteresse verpflichtet. Sie dürfen bei 

ihren Entscheidungen weder persönliche Interes-

sen verfolgen noch Geschäftschancen der Gesell-

schaft oder anderer Unternehmen des Konzerns für 

sich, für eine ihnen nahestehende natürliche oder 

juristische Person oder für eine sonstige Institution 

oder Vereinigung, in der bzw. für die sie tätig sind, 

nutzen. Die Übernahme von Nebentätigkeiten, ins-

besondere von Aufsichtsratsmandaten bei Unter-

nehmen außerhalb des Konzerns, bedarf der vor-

herigen Zustimmung des Aufsichtsrats. Jedes Vor-

standsmitglied muss bestehende oder potenzielle 

Interessenkonflikte dem Aufsichtsrat gegenüber 

unverzüglich offenlegen und die anderen Vor-

standsmitglieder darüber informieren, dass und zu 

welchem Gegenstand ein Interessenkonflikt be-

steht oder bestehen könnte und dass der Interes-

senkonflikt dem Aufsichtsrat offengelegt worden 

ist. Interessenkonflikte wurden im Geschäftsjahr 

2025 nicht angezeigt. Die Vorstandsmitglieder un-

terliegen während ihrer Zugehörigkeit zum Vor-

stand und während der Dauer ihres Dienstvertrags 

einem umfassenden Wettbewerbsverbot. 

https://www.formycon.com/investoren/hauptversammlung-2025/
https://www.formycon.com/investoren/hauptversammlung-2025/
https://www.formycon.com/investoren/governance/
https://www.formycon.com/investoren/governance/
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Zusammensetzung 

Im Geschäftsjahr 2025 gehörten dem Vorstand die 

folgenden Mitglieder an: 

 

Dr. Stefan Glombitza 

— Jahrgang 1965 

— Vorsitzender des Vorstands (seit 1. Januar 

2025) und Chief Executive Officer/Chief Op-

erations Officer  

— Erste Bestellung mit Wirkung zum 1. Oktober 

2016 

— Bestellt bis zum 31. Dezember 2027 

— Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden 

Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- 

oder ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen (Stand: 31. Dezem-

ber 2025): keine 

 

Nicola Mikulcik 

— Jahrgang 1971 

— Mitglied des Vorstands und Chief Business 

Officer 

— Erste Bestellung mit Wirkung zum 1. Juni 

2022 

— Bestellt bis zum 31. Mai 2027 

— Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden 

Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- 

oder ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen (Stand: 31. Dezem-

ber 2025): Mitglied des Verwaltungsrats der 

Bioeq AG, Zug, Schweiz 

 

 

 

 

Dr. Andreas Seidl 

— Jahrgang 1969  

— Mitglied des Vorstands und Chief Scientific 

Officer 

— Erste Bestellung mit Wirkung zum 1. Juli 

2022 

— Bestellt bis zum 30. Juni 2027 

— Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden 

Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- 

oder ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen (Stand: 31. Dezem-

ber 2025): keine 

 

Enno Spillner 

— Jahrgang 1970  

— Mitglied des Vorstands und Chief Financial 

Officer 

— Erste Bestellung mit Wirkung zum 1. April 

2023 

— Bestellt bis zum 31. März 2029 

— Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden 

Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- 

oder ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen (Stand: 31. Dezem-

ber 2025): Mitglied des Aufsichtsrats der 

NANOBIOTIX SA à directoire (s.a.i.), Paris, 

Frankreich 
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Die Lebensläufe der aktuellen Vorstandsmitglieder 

werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.formycon.com/unternehmen/vor-
stand/ veröffentlicht und bei Bedarf aktualisiert. 

Angaben zur Vergütung der Vorstandsmitglieder 

sind im Vergütungsbericht zu finden. 

Zielgrößen für den Frauenanteil im Vorstand und 

in der Führungsebene unterhalb des Vorstands 

Der Aufsichtsrat hat die Zielgröße für den Frauen-

anteil im Vorstand gemäß § 111 Abs. 5 AktG auf min-

destens 25 % (dies entspricht einer Frau bei einem 

aus vier Mitgliedern bestehenden Vorstand) festge-

legt. Er hat bestimmt, dass diese Zielgröße für den 

Frauenanteil im Vorstand bis zum Ablauf des 

26. Februar 2030 zu erreichen ist. Die festgelegte 

Zielgröße für den Frauenanteil im Vorstand wurde 

im Geschäftsjahr 2025 erreicht. 

Für den Frauenanteil in der Führungsebene unter-

halb des Vorstands hat der Vorstand die Zielgröße 

gemäß § 76 Abs. 4 AktG in Höhe von mindestens 

35 % festgelegt und bestimmt, dass diese Ziel-

größe bis zum Ablauf des 26. Februar 2030 zu er-

reichen ist. Die zuvor genannte Zielgröße wurde im 

Geschäftsjahr 2025 erreicht. Die Führungsebene 

unterhalb des Vorstands der Gesellschaft setzt sich 

aus den Mitarbeitenden der Gesellschaft zusam-

men, welche die Funktionsbezeichnungen Vice 

President, Senior Director, Director oder Associate 

Director führen. Dieser Führungsebene gehörten 

zum 31. Dezember 2025 37 Mitarbeitende an, von 

denen 15 Mitarbeitende weiblich sind (dies ent-

spricht einem Anteil von rund 40,5 %). Da die Ge-

sellschaft über eine geringe Zahl von Mitarbeiten-

den und eine flache Managementstruktur verfügt, 

besteht unterhalb des Vorstands nur eine Füh-

rungsebene, sodass ausschließlich für diese Füh-

rungsebene eine Zielgröße für den Frauenanteil 

festgelegt wurde. 

Diversitätskonzept für den Vorstand 

Die Zusammensetzung des Vorstands orientiert 

sich an der fachlichen Qualifikation der Mitglieder 

für das zu übernehmende Aufgabengebiet, der 

ausgewiesenen Führungserfahrung sowie den 

bisher gezeigten Leistungen und Kenntnissen. Ne-

ben diesen Kriterien achtet der Aufsichtsrat bei 

Neubesetzungen auch auf Vielfalt (Diversität) im 

Vorstand.  

Die Vorstandsmitglieder sollen das folgende Profil 

erfüllen: 

— Der Aufsichtsrat strebt eine hinreichende Diver-

sität im Hinblick auf Persönlichkeit, Geschlecht, 

Internationalität, beruflichen Hintergrund, Fach-

kenntnisse und Erfahrungen sowie Altersvertei-

lung an. Bei der Prüfung potenzieller Kandida-

tinnen und Kandidaten für die Besetzung von 

Vorstandspositionen soll der Gesichtspunkt der 

Diversität frühzeitig im Auswahlprozess ange-

messen berücksichtigt werden. Zusammen mit 

den Zielen für die Zusammensetzung und dem 

Kompetenzprofil soll damit der Vorstand so be-

setzt sein, dass eine qualifizierte Leitung des 

Unternehmens durch den Vorstand sicherge-

stellt ist. 

— Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst 

eine Vielzahl grenzüberschreitender Aktivitä-

ten. Eine angemessene Anzahl an Vorstands-

mitgliedern soll daher aufgrund ihrer Ausbil-

dung oder beruflichen Tätigkeit Erfahrungen in 

international tätigen Unternehmen gesammelt 

haben. 

Maßgeblich für die Entscheidung über die Beset-

zung einer konkreten Position im Vorstand ist stets 

das Unternehmensinteresse unter Berücksichti-

gung aller Umstände des Einzelfalls. Der Aufsichts-

rat berücksichtigt die Ziele für die Zusammenset-

zung und die im Diversitätskonzept niederlegten 

Anforderungen im Rahmen des Auswahlprozesses 

und der Bestellung von Vorstandsmitgliedern. 

Alle genannten Kriterien sind erfüllt bzw. werden 

beachtet. Der Vorstand ist entsprechend den Vor-

gaben des Diversitätskonzepts für den Vorstand 

zusammengesetzt. 

Zum Vorstandsmitglied soll in der Regel nur bestellt 

werden, wer im Zeitpunkt der Bestellung das 

https://www.formycon.com/unternehmen/vorstand/
https://www.formycon.com/unternehmen/vorstand/
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65. Lebensjahr noch nicht vollendet hat (vgl. Emp-

fehlung B.5 des DCGK). 

Langfristige Nachfolgeplanung 

Der Aufsichtsrat sorgt gemeinsam mit dem Vor-

stand für eine langfristige Nachfolgeplanung. 

Grundlage dafür bilden Gespräche mit den Vor-

standsmitgliedern und Führungskräften. Auf diese 

Weise macht sich der Aufsichtsrat ein Bild von po-

tenziellen Nachfolgerinnen und Nachfolgern inner-

halb des Konzerns. 

Arbeitsweise 

Der Aufsichtsrat hat dem Vorstand eine Geschäfts-

ordnung gegeben, die unter anderem auch einen 

Geschäftsverteilungsplan mit der Ressortaufteilung 

zwischen den einzelnen Vorstandsmitgliedern ent-

hält. 

Im Geschäftsjahr 2025 waren die Verantwortlich-

keiten der Vorstandsmitglieder wie folgt geregelt: 

 

Dr. Stefan Glombitza 

Vorsitzender des Vorstands 

Chief Executive Officer (CEO) &  

Chief Operations Officer (COO) 

— Corporate Strategy and  

Product Development 

— Analytics and Drug Substance  

— Regulatory Affairs and Quality Management  

— Quality Assurance and Operations  

— Program Management and Operational Ex-

cellence  

 

Nicola Mikulcik 

Chief Business Officer (CBO) 

— Business Development and Licensing  

— Supply Chain and Logistic 

— Intellectual Property and Litigation  

— Procurement 

 

Dr. Andreas Seidl 

Chief Scientific Officer (CSO) 

— Clinical Development and Operations 

— Preclinics, Bioanalytics and Scientific Affairs  

— Intellectual Property  

— Drug Product 

— Occupational Safety 

 

Enno Spillner 

Chief Financial Officer (CFO) 

— Investor Relations and Corporate Communi-

cations 

— Finance 

— Human Resources 

— Facility, Environment 

— Information and Business Technology  

— Legal and Compliance 

Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft 

unter Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen 

und gewissenhaften Geschäftsleiters nach Maß-

gabe der Gesetze, der Satzung der Gesellschaft, 

der Geschäftsordnung für den Vorstand und der 
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jeweiligen Dienstverträge. Er arbeitet zum Wohle 

der Gesellschaft und des Konzerns eng und ver-

trauensvoll mit dem Aufsichtsrat und der Beleg-

schaft zusammen. 

Die Vorstandsmitglieder tragen die Gesamtverant-

wortung für die Führung der Geschäfte der Gesell-

schaft. Die Geschäftsordnung für den Vorstand legt 

bestimmte Angelegenheiten von besonderer Be-

deutung und Tragweite fest, für die eine Entschei-

dung durch den Gesamtvorstand erforderlich ist. 

Unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vor-

stands leitet jedes Mitglied des Vorstands den ihm 

nach Maßgabe der Geschäftsordnung zugewiese-

nen Geschäftsbereich selbstständig. Die Führung 

aller Geschäftsbereiche ist einheitlich auf die durch 

die Beschlüsse des Vorstands festgelegten Ziele 

auszurichten. Jedes Vorstandsmitglied hat die ge-

schäftsbereichsbezogenen Interessen stets dem 

Erfolg und Wohl der Gesellschaft und des Konzerns 

unterzuordnen. 

Die Vorstandsmitglieder arbeiten kollegial zusam-

men und unterrichten sich gegenseitig und insbe-

sondere den Vorsitzenden des Vorstands laufend 

über wesentliche Maßnahmen, Vorgänge und Ab-

sichten sowie über besondere Risiken oder dro-

hende Verluste. Jedes Vorstandsmitglied kann von 

den anderen Vorstandsmitgliedern jederzeit Aus-

kunft über konkrete Geschäftsangelegenheiten aus 

dem jeweiligen Geschäftsbereich des Vorstands-

mitglieds verlangen. Der Vorsitzende des Vor-

stands koordiniert die Geschäftsbereiche sachlich 

untereinander. Zugleich obliegt ihm die vorstands-

interne Überwachung der einzelnen Geschäftsbe-

reiche. Er hat insbesondere darauf hinzuwirken, 

dass die Führung der Geschäftsbereiche einheitlich 

auf die durch die Beschlüsse des Vorstands festge-

legten Ziele und Pläne ausgerichtet wird. 

Der Vorstand tritt in der Regel alle zwei Wochen zu 

einer Sitzung zusammen. Sitzungen müssen statt-

finden, wenn das Wohl der Gesellschaft es erfor-

dert oder ein Vorstandsmitglied unter Angabe des 

Beratungsgegenstands die Einberufung verlangt. 

Der Vorsitzende des Vorstands beruft die Sitzun-

gen ein, sofern er nicht turnusmäßige Sitzungen 

anordnet, und leitet sie. Sind der Vorsitzende des 

Vorstands und – sofern ein Stellvertreter ernannt 

wurde – der Stellvertreter an der Teilnahme an ei-

ner Vorstandssitzung gehindert, wird die Sitzung 

von dem vom Vorsitzenden des Vorstands be-

stimmten Mitglied, anderenfalls von dem an Le-

bensjahren ältesten anwesenden Mitglied des Vor-

stands geleitet. 

Beschlüsse des Vorstands werden in der Regel in 

Sitzungen gefasst. Auf Antrag eines Vorstandsmit-

glieds können Sitzungen auch in Form einer Tele-

fonkonferenz oder mittels sonstiger elektronischer 

Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonfe-

renz) abgehalten und einzelne Vorstandsmitglieder 

telefonisch oder mittels anderer elektronischer 

Kommunikationsmittel zugeschaltet werden, wenn 

kein Vorstandsmitglied diesem Verfahren unver-

züglich widerspricht. In diesen Fällen kann die Be-

schlussfassung im Wege der Telefonkonferenz 

oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikati-

onsmittel erfolgen. Beschlussfassungen können 

auch außerhalb von Sitzungen schriftlich, mündlich, 

fernmündlich, per E-Mail oder mittels sonstiger 

elektronischer Kommunikationsmittel, in Kombina-

tion der vorgenannten Formen sowie in Kombina-

tion von Sitzung und Beschlussfassung außerhalb 

einer Sitzung gefasst werden, wenn ein Vorstands-

mitglied dies beantragt und kein anderes Vor-

standsmitglied diesem Verfahren unverzüglich wi-

derspricht. Sofern ein Vorstandsmitglied nicht an ei-

ner solchen Beschlussfassung teilgenommen hat, 

soll es unverzüglich über die gefassten Beschlüsse 

informiert werden. Über die Beschlüsse und Sitzun-

gen des Vorstands sind Niederschriften zu fertigen, 

die der Leiter der jeweiligen Sitzung oder bei Be-

schlüssen außerhalb von Sitzungen der Vorsit-

zende des Vorstands unterzeichnet. 

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn sämtliche 

Vorstandsmitglieder ordnungsgemäß eingeladen 

worden sind und mindestens die Hälfte seiner Mit-

glieder an der Beschlussfassung teilnimmt. Be-

schlüsse des Vorstands sollen möglichst einstim-

mig gefasst werden. Ist keine Einstimmigkeit zu er-

zielen, werden die Beschlüsse des Vorstands mit 

einfacher Mehrheit der an der Beschlussfassung 

teilnehmenden Mitglieder gefasst, soweit nicht das 

Gesetz etwas anderes vorschreibt.  
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Jedes Vorstandsmitglied kann bestimmen, dass 

Personen, die nicht dem Vorstand angehören, zur 

Beratung über einzelne Gegenstände zugezogen 

werden, sofern der Gesamtvorstand nicht wider-

spricht. 

Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat 

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle des 

Unternehmens eng und vertrauensvoll zusammen. 

Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand 

bei der Leitung des Unternehmens. In Entscheidun-

gen von grundlegender Bedeutung ist der Auf-

sichtsrat unmittelbar eingebunden. 

Der Vorstand berichtet an den Aufsichtsrat regel-

mäßig, zeitnah, umfassend und in der Regel in Text-

form über alle für die Gesellschaft oder den Kon-

zern relevanten Fragen insbesondere der Strategie, 

der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risiko-

lage, des Risikomanagements, der Finanzen und 

der Compliance. Der Vorstand hat dabei auf Abwei-

chungen des Geschäftsverlaufs von den in den auf-

gestellten Plänen vereinbarten Zielen unter An-

gabe von Gründen einzugehen. 

Für Geschäftsführungsmaßnahmen von grundle-

gender Bedeutung hat der Aufsichtsrat in der Ge-

schäftsordnung für den Vorstand Zustimmungsvor-

behalte zugunsten des Aufsichtsrats festgelegt. 

Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat durch Be-

schluss weitere Geschäfte oder Maßnahmen, die 

nicht in der Geschäftsordnung für den Vorstand 

aufgeführt sind, der Zustimmung durch den Auf-

sichtsrat unterwerfen. 

Praktiken der Unternehmensführung 

Compliance und umfassender Verhaltenskodex 

(Code of Conduct) 

Für die Gesellschaft hat unternehmerische Integri-

tät höchste Priorität. Deshalb versteht der Konzern 

unter Compliance nicht nur die Einhaltung der gel-

tenden nationalen und internationalen Gesetze und 

Vorschriften. Die Gesellschaft fühlt sich darüber 

hinaus auch ethischen und moralischen Werten 

verpflichtet. Zu diesem Zweck hat das 

Unternehmen bestimmte, an der Risikolage des Un-

ternehmens ausgerichtete Compliance-Maßnah-

men implementiert, welche die Mitarbeitenden und 

Führungskräfte dabei unterstützen, diesen Ansprü-

chen gerecht zu werden. 

Die Abteilung Recht & Compliance berichtet direkt 

an den Chief Financial Officer und betreut die Com-

pliance. Der Vorstand ist für die Einhaltung Compli-

ance-relevanter Maßnahmen und Prozesse, der ge-

setzlichen Bestimmungen und der unternehmensin-

ternen Richtlinien verantwortlich. Im Aufsichtsrat 

befasst sich vor allem der Prüfungsausschuss re-

gelmäßig mit Compliance-Themen, wodurch eine 

Berichtslinie in den Aufsichtsrat sichergestellt ist. 

Das konzernweite Hinweisgebersystem (Whist-

leblower-System) gibt Mitarbeitenden die Möglich-

keit, anonym und geschützt Hinweise auf Rechts-

verstöße im Unternehmen zu geben. Das Hinweis-

gebersystem steht unter https://formycon.integri-
tyline.com/?lang=de zur Verfügung. Auch Dritten 

steht dieses System zur Verfügung. Die Gesell-

schaft hat eine „Whistleblower Policy“ zum Hinweis-

gebersystem verabschiedet und auf ihrer Internet-

seite unter https://www.formycon.com/nachhal-
tigkeit/berichte-downloads/ veröffentlicht. 

Die Gesellschaft hat einen Verhaltenskodex für Lie-

feranten (Supplier CoC) erlassen. Diese Grundsätze 

sollen eine Grundlage für Lieferungen von Waren 

und Dienstleistungen bilden. Der Supplier CoC ist 

auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.formycon.com/nachhaltigkeit/be-
richte-downloads/ veröffentlicht. 

Der Verhaltenskodex (Code of Conduct) fasst die 

Compliance-Anforderungen von Formycon zusam-

men, die sowohl für das Unternehmen und das Ma-

nagement als auch für jeden einzelnen Mitarbeiten-

den verbindlich sind. Der Verhaltenskodex ist auf 

der Internetseite von Formycon unter 

https://www.formycon.com/nachhaltigkeit/be-
richte-downloads/ verfügbar. 

Der Verhaltenskodex (Code of Conduct) regelt ins-

besondere: 

https://formycon.integrityline.com/?lang=de
https://formycon.integrityline.com/?lang=de
https://www.formycon.com/nachhaltigkeit/berichte-downloads/
https://www.formycon.com/nachhaltigkeit/berichte-downloads/
https://www.formycon.com/nachhaltigkeit/berichte-downloads/
https://www.formycon.com/nachhaltigkeit/berichte-downloads/
https://www.formycon.com/nachhaltigkeit/berichte-downloads/
https://www.formycon.com/nachhaltigkeit/berichte-downloads/
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— den Schutz des Wissensvorsprungs von 

Formycon und den Schutz der gewerblichen 

Schutzrechte Dritter, 

— die Zusammenarbeit mit Behörden, 

— die Fairness im Wettbewerb und strikte Einhal-

tung des Kartellrechts, 

— die Integrität im Geschäftsleben, 

— die Trennung von unternehmerischen und pri-

vaten Interessen, 

— die Wahrung der Chancengleichheit beim Wert-

papierhandel und der Wertpapierberichterstat-

tung, 

— den Datenschutz und die Datensicherheit, 

— den Schutz der Umwelt, Gesundheit und Si-

cherheit sowie 

— die Compliance für die Datenverarbeitung und 

Finanzberichterstattung. 

Der Verhaltenskodex steht den Mitarbeitenden auf 

Deutsch und Englisch zur Verfügung. 

Bei Fragen oder Verdachtsfällen des Verstoßes ge-

gen den Verhaltenskodex können sich die Mitarbei-

tenden jederzeit an den Compliance-Beauftragten 

der Gesellschaft wenden oder einen anonymen 

Hinweis über das Hinweisgebersystem abgeben. 

Weitere die Compliance betreffende Sachverhalte, 

wie zum Beispiel der Umgang mit Insiderinformatio-

nen, werden über konzernweit verbindliche Richtli-

nien geregelt. Im Fall von Veränderungen der ge-

setzlichen Rahmenbedingungen werden die Infor-

mationen aktualisiert und die betroffenen Mitarbei-

tenden auch im Rahmen von Schulungen infor-

miert. 

 

 

Nachhaltigkeit 

Der Vorstand stellt sicher, dass die mit den Sozial- 

und Umweltfaktoren verbundenen Risiken und 

Chancen für das Unternehmen sowie die ökologi-

schen und sozialen Auswirkungen der Unterneh-

menstätigkeit systematisch identifiziert und bewer-

tet werden. In der Unternehmensstrategie werden 

neben langfristigen wirtschaftlichen Zielen auch 

ökologische und soziale Ziele angemessen berück-

sichtigt. Die Unternehmensplanung umfasst – ne-

ben entsprechenden finanziellen Zielen – auch ent-

sprechende nachhaltigkeitsbezogene Ziele. Für 

das Geschäftsjahr 2025 hat die Gesellschaft zudem 

erstmals einen freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht 

nach dem Voluntary Sustainability Reporting Stan-

dard for SMEs (VSME-Standard) veröffentlicht, der 

die nachhaltigkeitsbezogenen Aktivitäten sowie 

Kennzahlen strukturiert und transparent darstellt. 

Umfassende Informationen zum Thema Nachhaltig-

keit sind auf der Internetseite der Gesellschaft un-

ter https://www.formycon.com/nachhaltig-
keit/verantwortung/ verfügbar. 

Risikomanagementsystem und internes Kontroll-

system 

Die Gesellschaft verfügt über ein integriertes Risi-

komanagementsystem (RMS). Ziel des zentralen Ri-

sikomanagements ist es, Risiken und Chancen früh-

zeitig zu erkennen, finanzielle, umwelt- und strate-

giebezogene Schäden zu mindern, das Risikoprofil 

zu optimieren und die Einhaltung wesentlicher Un-

ternehmensgrundsätze sicherzustellen. Das Risiko-

management ist daher ein wichtiger Bestandteil der 

Unternehmenssteuerung. Das interne Kontrollsys-

tem (IKS) wird regelmäßig vom Vorstand auf Ange-

messenheit und Wirksamkeit überprüft. 

Bestandteil des IKS und RMS einschließlich des 

Compliance Management Systems (CMS) ist ein re-

gelmäßiges Monitoring mit dem Ziel, identifizierte 

Schwächen zu beheben. Auf der Grundlage derarti-

ger Feststellungen nehmen wir Verbesserungen an 

unserem IKS und RMS einschließlich des CMS vor. 

Mit Ausnahme dieser Schwächen liegt dem Vor-

stand derzeit kein Hinweis vor, dass das RMS sowie 

das IKS und das CMS der Formycon AG nicht ange-

messen oder wirksam wären. 

https://www.formycon.com/nachhaltigkeit/verantwortung/
https://www.formycon.com/nachhaltigkeit/verantwortung/
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Weitere Informationen sind im Risiko- und Chan-

cenbericht zu finden. 

5. Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, den Vorstand bei 

der Leitung des Unternehmens zu überwachen und 

zu beraten. 

Überblick 

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 

der Satzung aus sechs Mitgliedern. Die Aufsichts-

ratsmitglieder werden von der Hauptversammlung 

mit einfacher Mehrheit gewählt. Wahlen zum Auf-

sichtsrat werden regelmäßig als Einzelwahl durch-

geführt. 

Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder 

und setzt ihre Vergütung fest. Er kann die Bestel-

lung zum Vorstandsmitglied widerrufen, wenn ein 

wichtiger Grund vorliegt. Der Aufsichtsrat über-

wacht und berät den Vorstand bei der Geschäfts-

führung. Die Überwachung und Beratung durch 

den Aufsichtsrat umfasst insbesondere auch Nach-

haltigkeitsfragen. Der Aufsichtsrat wird in Entschei-

dungen von grundlegender Bedeutung für 

Formycon eingebunden. In regelmäßigen Abstän-

den erörtert der Aufsichtsrat Fragen der Strategie, 

der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risiko-

lage, des Risikomanagements, der Compliance so-

wie sonstige wichtige Ereignisse, die für die Beur-

teilung der Lage und Entwicklung sowie für die Lei-

tung der Gesellschaft und des Konzerns von we-

sentlicher Bedeutung sind. Er prüft den Jahres- und 

Konzernabschluss, den zusammengefassten Lage-

bericht der Gesellschaft und des Konzerns und den 

Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des 

Bilanzgewinns. Er stellt den Jahresabschluss der 

Gesellschaft fest und billigt den Konzernabschluss, 

wobei er die Ergebnisse der durch den Prüfungs-

ausschuss vorgenommenen Vorprüfung zugrunde 

legt und die Prüfungsberichte des Abschlussprü-

fers berücksichtigt. Der Aufsichtsrat beschließt 

über den Vorschlag für die Verwendung des Bilanz-

gewinns und den Bericht des Aufsichtsrats an die 

Hauptversammlung. Er befasst sich auch mit der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung der Gesellschaft. 

Die Aufsichtsratsmitglieder sind ausschließlich dem 

Unternehmensinteresse verpflichtet. Sie dürfen bei 

ihren Entscheidungen weder persönliche Interes-

sen verfolgen noch Geschäftschancen der Gesell-

schaft oder anderer Unternehmen des Konzerns für 

sich, für eine ihnen nahestehende natürliche oder 

juristische Person oder für eine sonstige Institution 

oder Vereinigung, in der bzw. für die sie tätig sind, 

nutzen. Jedes Aufsichtsratsmitglied hat beste-

hende und potenzielle Interessenkonflikte, insbe-

sondere solche, die aufgrund einer Beratung oder 

Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditge-

bern der Gesellschaft oder bei sonstigen Dritten 

entstehen bzw. entstehen können, dem Vorsitzen-

den des Aufsichtsrats gegenüber unverzüglich of-

fenzulegen. 

Über aufgetretene Interessenkonflikte und deren 

Behandlung wird im Bericht des Aufsichtsrats infor-

miert. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats Wolfgang 

Essler ist Geschäftsführer der Santo Holding 

(Deutschland) GmbH, einer 100 %-Tochtergesell-

schaft der ATHOS KG. Aufgrund eines potentiellen 

Interessenkonflikts bedingt durch diese Funktion 

nahm Wolfgang Essler vorsorglich nicht an den Be-

schlussfassungen über den Abschluss eines 

Dienstleistungsvertrags zwischen der Gesellschaft 

und der Klinge Pharma GmbH sowie über den Ab-

schluss eines Dienstleistungsvertrags zwischen der 

Gesellschaft und der Aristo Pharma GmbH teil; 

Klinge Pharma GmbH und Aristo Pharma GmbH 

sind indirekte 100 %-Tochtergesellschaften der A-

THOS KG. Wolfgang Essler legte den potentiellen 

Interessenkonflikt gegenüber den übrigen Mitglie-

dern des Aufsichtsrats offen. Wolfgang Essler er-

klärte sich mit der Beschlussfassung durch die übri-

gen Aufsichtsratsmitglieder einverstanden. Im Übri-

gen wurden im Geschäftsjahr 2025 keine Interes-

senkonflikte angezeigt.  

Bei wesentlichen und nicht nur vorübergehenden 

Interessenkonflikten in der Person des Aufsichts-

ratsmitglieds soll das betreffende Aufsichtsratsmit-

glied sein Amt niederlegen. 

Neue Aufsichtsratsmitglieder durchlaufen ein On-

boarding-Programm. Das Onboarding-Programm 

sieht unter anderem eine Einführung in die Regel-

werke zur Corporate Governance, die 



Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f und § 315d HGB 12 

 

Geschäftstätigkeit und strategische Ausrichtung 

der Gesellschaft vor und umfasst zudem vorberei-

tende Gespräche mit Vorstandsmitgliedern. 

Die Aufsichtsratsmitglieder stellen sicher, dass 

ihnen für die Wahrnehmung ihres Mandats genü-

gend Zeit zur Verfügung steht. Sofern die Aufsichts-

ratsmitglieder gleichzeitig dem Vorstand einer bör-

sennotierten Gesellschaft angehören, sollen sie 

insgesamt nicht mehr als zwei Aufsichtsratsman-

date in konzernexternen börsennotierten Gesell-

schaften oder vergleichbare Funktionen und kei-

nen Aufsichtsratsvorsitz in einer konzernexternen 

börsennotierten Gesellschaft wahrnehmen. Ein Auf-

sichtsratsmitglied, das keinem Vorstand einer bör-

sennotierten Gesellschaft angehört, soll insgesamt 

nicht mehr als fünf Aufsichtsratsmandate bei kon-

zernexternen börsennotierten Gesellschaften oder 

vergleichbare Funktionen wahrnehmen, wobei ein 

Aufsichtsratsvorsitz doppelt zählt. 

Zusammensetzung 

Im Geschäftsjahr 2025 gehörten dem Aufsichtsrat 

die folgenden Mitglieder an: 

 

Wolfgang Essler 

— Jahrgang: 1972 

— Vorsitzender des Aufsichtsrats 

— Mitglied seit 25. Juli 2023 

— Gewählt bis zum Ende der ordentlichen 

Hauptversammlung 2027 

— Haupttätigkeit: Generalbevollmächtigter der 

ATHOS KG und Geschäftsführer der Santo 

Holding (Deutschland) GmbH 

— Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden 

Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- 

oder ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen (Stand: 31. Dezem-

ber 2025): 

— Vanguard AG, stellvertretender Vorsitzender 

des Aufsichtsrats; 

— Mega Pharma Holding Uruguay S.A., Monte-

video, Uruguay, Mitglied des nicht-exekuti-

ven Verwaltungsrats. 

 

Colin Bond 

— Jahrgang: 1960 

— Stellvertretender Vorsitzender seit 1. Okto-

ber 2024 

— Mitglied seit 1. Oktober 2024 

— Gewählt bis zum Ende der ordentlichen 

Hauptversammlung 2028 

— Haupttätigkeit: Mitglied des Board of Direc-

tors in verschiedenen Unternehmen 

— Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden 

Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- 

oder ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen (Stand: 31. Dezem-

ber 2025):  

— BioPharma Credit Plc, Leeds, Vereinigtes 

Königreich, Mitglied des Board of Directors; 

— Agomab Therapeutics NV, Antwerpen, Bel-

gien, Mitglied des Board of Directors; 

— Oxford Biomedica PLC, Oxford, Vereinigtes 

Königreich, Mitglied des Board of Directors; 

— OneSource Specialty Pharma Ltd, Banga-

lore, Indien, Mitglied des Board of Directors; 

— Medichem, S.A., Barcelona, Spanien, 

Mitglied des Board of Directors. 
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Dr. Bodo Coldewey 

— Jahrgang 1971 

— Mitglied seit 12. Juni 2024 

— Gewählt bis zum Ende der ordentlichen 

Hauptversammlung 2027 

— Haupttätigkeit: Geschäftsführer des Family 

Office WEGA Invest GmbH 

— Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden 

Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- 

oder ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen (Stand: 31. Dezem-

ber 2025): keine 

 

Graham Keith Dixon (ab 30. Juli 2025) 

— Jahrgang: 1961 

— Mitglied seit 30. Juli 2025 

— Gewählt bis zum Ende der ordentlichen 

Hauptversammlung 2029 

— Haupttätigkeit: Chief Executive Officer (CEO) 

der Estetra SRL, Lüttich, Belgien, und der Hi-

rundo Biosciences SA (vormals B.C.I. 

Pharma), Lüttich, Belgien 

— Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden 

Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- 

oder ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen (Stand: 31. Dezem-

ber 2025): keine 

 

Nicholas Haggar 

— Jahrgang: 1965 

— Stellvertretender Vorsitzender von 12. Juni 

2024 bis 30. September 2024 

— Mitglied seit 12. Juni 2024 

— Gewählt bis zum Ende der ordentlichen 

Hauptversammlung 2028 

— Haupttätigkeit: Chief Executive Officer der 

HealthQube Ltd 

— Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden 

Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- 

oder ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen (Stand: 31. Dezem-

ber 2025):  

— Biocon Limited, Bangalore, Indien, unabhän-

giges Verwaltungsratsmitglied; 

— Polpharma Group B.V., nicht-geschäftsfüh-

render Vorsitzender. 

 

Klaus Röhrig 

— Jahrgang: 1977 

— Mitglied seit 10. Dezember 2020 

— Gewählt bis zum Ende der ordentlichen 

Hauptversammlung 2029 

— Haupttätigkeit: Gründungspartner und Co-

Chief Investment Officer der Active Ow-

nership Group, Luxemburg 

— Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden 

Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- 

oder ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen (Stand: 31. Dezem-

ber 2025): 

— Gerresheimer AG, Düsseldorf, Mitglied des 

Aufsichtsrats; 
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— H2APEX Group SCA, Grevenmacher, Lu-

xemburg, Mitglied des Aufsichtsrats; 

— Agfa-Gevaert N.V., Belgien, Mitglied des 

Verwaltungsrats (nicht geschäftsführendes 

Mitglied);  

— Fagron NV, Belgien, Mitglied des Verwal-

tungsrats (nicht geschäftsführendes Mit-

glied); 

— MAM Baby AG, Wollerau, Schweiz, Mitglied 

des Verwaltungsrats. 

Die Lebensläufe der aktuellen Aufsichtsratsmitglie-

der werden auf der Internetseite von Formycon un-

ter https://www.formycon.com/unterneh-
men/aufsichtsrat-der-formycon-ag/ veröffentlicht 

und jährlich aktualisiert. Angaben zur Vergütung 

der Aufsichtsratsmitglieder finden Sie im Vergü-

tungsbericht. 

Mit Ausnahme von Wolfgang Essler sind alle Auf-

sichtsratsmitglieder (d.h. (Stand 31. Dezember 

2025) Colin Bond, Dr. Bodo Coldewey, Graham 

Keith Dixon, Nicholas Haggar und Klaus Röhrig) 

nach Einschätzung des Aufsichtsrats unabhängig 

im Sinne des DCGK. 

Colin Bond verfügt über besondere Kenntnisse und 

Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungsle-

gungsgrundsätzen und interner Kontroll- und Risi-

komanagementsysteme sowie Kenntnisse und Er-

fahrungen in der Nachhaltigkeitsberichterstattung. 

Dr. Bodo Coldewey verfügt über besondere Kennt-

nisse und Erfahrungen in der Abschlussprüfung 

einschließlich der Prüfung der Nachhaltigkeitsbe-

richterstattung. 

Besetzungsziele und Kompetenzprofil 

Die Aufsichtsratsmitglieder müssen in ihrer Ge-

samtheit über die zur ordnungsgemäßen Wahrneh-

mung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fä-

higkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen und 

mit dem Sektor, in dem die Gesellschaft tätig ist, 

vertraut sein. 

Der Aufsichtsrat orientiert sich bei Besetzungen im 

Aufsichtsrat am Kompetenzprofil und der Qualifika-

tionsmatrix, welche die Anforderungen an den Auf-

sichtsrat in den Bereichen (1) Unabhängigkeit, (2) 

Diversität und (3) fachliche Kompetenzen im Detail 

darstellt. Das Kompetenzprofil berücksichtigt zu-

dem die unternehmensspezifische Situation von 

Formycon, die internationale Struktur, die zukünf-

tige Entwicklung der Märkte und des Produktport-

folios. 

— Unabhängigkeit: Der Aufsichtsrat orientiert 

sich bei der Definition der Unabhängigkeit am 

Deutschen Corporate Governance Kodex. 

— Diversität: Der Aufsichtsrat strebt eine hinrei-

chende Diversität im Hinblick auf Persönlich-

keit, Geschlecht, Internationalität, beruflichen 

Hintergrund, Fachkenntnisse und Erfahrungen 

sowie Altersverteilung an. 

— Fachliche Kompetenzen: Zur verantwortungs-

vollen Ausübung des Mandats hat der Auf-

sichtsrat zudem eine Vielzahl an fachlichen 

Kompetenzen definiert, die zur Bewertung der 

vielfältigen Themen der Aufsichtsratsagenda 

erforderlich sind. Der Aufsichtsrat soll insge-

samt über Kompetenzen verfügen, die ange-

sichts der Aktivitäten der Gesellschaft als we-

sentlich erachtet werden. Hierzu gehören ins-

besondere vertiefte Erfahrungen und Kennt-

nisse 

— in der Führung eines (internationalen) Unter-

nehmens, 

— in der Healthcare- und Life Science-Branche, 

— auf dem Gebiet der Forschung & Entwicklung 

sowie Kommerzialisierung, 

— zu den wesentlichen Märkten, in denen 

Formycon tätig ist, 

— in der Rechnungslegung, 

— in der Abschlussprüfung, 

https://www.formycon.com/unternehmen/aufsichtsrat-der-formycon-ag/
https://www.formycon.com/unternehmen/aufsichtsrat-der-formycon-ag/
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— im Controlling und Risikomanagement, 

— auf den Gebieten Recht, Governance und Com-

pliance, und 

— auf dem Gebiet Nachhaltigkeit (Umwelt und So-

ziales). 

Darüber hinaus muss mindestens ein Aufsichtsrats-

mitglied über Sachverstand auf dem Gebiet Rech-

nungslegung und mindestens ein weiteres Auf-

sichtsratsmitglied über Sachverstand auf dem Ge-

biet der Abschlussprüfung verfügen (zwei Financial 

Experts).  

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat folgende wei-

tere Vorgaben bzgl. seiner Besetzung festgelegt: 

— In den Aufsichtsrat soll in der Regel nur ge-

wählt werden, wer zum Zeitpunkt der Wahl das 

70. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

— Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst 

eine Vielzahl grenzüberschreitender Aktivitä-

ten. Eine angemessene Anzahl an Aufsichts-

ratsmitgliedern soll daher aufgrund ihrer Ausbil-

dung oder beruflichen Tätigkeit Erfahrungen in 

international tätigen Unternehmen gesammelt 

haben 

— Aufsichtsratsmitglieder dürfen keine Funktion 

in einem Geschäftsführungsorgan bei wesentli-

chen Wettbewerbern des Konzerns ausüben. 

Alle genannten Kriterien sind erfüllt bzw. werden 

beachtet.  
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Das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats wird konti-

nuierlich weiterentwickelt und der Stand der Um-

setzung im Folgenden in Form der Qualifikations-

matrix offengelegt. 
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Der Aufsichtsrat der Formycon AG ist der Auffas-

sung, dass er in seiner Gesamtheit das Kompetenz-

profil angemessen ausfüllt. Zudem ist für jede der 

definierten Kompetenzen mindestens ein Experte 

im Aufsichtsrat vertreten. 

Zielgröße für den Frauenanteil im Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat hat die Zielgröße für den Frauen-

anteil im Aufsichtsrat gemäß § 111 Abs. 5 AktG in 

Höhe von mindestens 0,00 % festgelegt und be-

stimmt, dass diese Zielgröße bis zum 26. Februar 

2030 zu erreichen ist. 

Die Zielgröße „Null“ entspricht dem Status Quo bei 

der Gesellschaft, die einen nur mit Männern besetz-

ten Aufsichtsrat hat. Die Hauptversammlung der 

Gesellschaft hat am 18. Juni 2025 mit Klaus Röhrig 

ein Aufsichtsratsmitglied wiedergewählt und mit 

Graham Keith Dixon ein Aufsichtsratsmitglied (in 

den auf sechs Mitglieder vergrößerten Aufsichtsrat) 

neugewählt. Der Such- und Auswahlprozess für die 

zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Per-

sonen wurde gerade auch im Hinblick auf eine Be-

setzung mit Frauen durchgeführt. Letztlich hat sich 

der Aufsichtsrat entschieden, mit Klaus Röhrig und 

Graham Keith Dixon zwei hoch qualifizierte Perso-

nen zur Wahl in den Aufsichtsrat vorzuschlagen. 

Beide werden maßgeblich zu einer weiteren Pro-

fessionalisierung und Internationalisierung der Auf-

sichtsratstätigkeit beitragen.  

Zudem begrüßt der Aufsichtsrat ausdrücklich die 

mit der Wiederwahl von Klaus Röhrig verbundene 

personelle Kontinuität im Aufsichtsrat. Die Gesell-

schaft ist ein dynamisches Wachstumsunterneh-

men, das erst im November 2024 das Uplisting in 

den regulierten Markt der Frankfurter Wertpapier-

börse vollzogen hat. In dieser Phase des Unterneh-

mens ist nach Auffassung des Aufsichtsrats eine 

Konstanz in der Organbesetzung von entscheiden-

der Bedeutung für die weitere Entwicklung. Es ist 

daher beabsichtigt, die Tätigkeit im Aufsichtsrat 

auch in den kommenden Jahren in dieser Zusam-

mensetzung fortzuführen. 

Die zuvor genannte Zielgröße wurde im Geschäfts-

jahr 2025 erreicht. 

Angaben zum Diversitätskonzept für den Auf-

sichtsrat 

Das Diversitätskonzept für den Aufsichtsrat soll si-

cherstellen, dass dessen Mitglieder über die per-

sönlichen Voraussetzungen wie zum Beispiel die 

erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachli-

chen Erfahrungen verfügen, um ihre Aufgaben ord-

nungsgemäß wahrnehmen zu können. Es setzt sich 

aus den folgenden Komponenten zusammen: 

— die festgesetzten Ziele für die Zusammenset-

zung des Aufsichtsrats; 

— das Kompetenzprofil für den Aufsichtsrat; 

— die Zielgröße für den Frauenanteil im Aufsichts-

rat in Höhe von mindestens 0,00 %. 

Das Diversitätskonzept wird im Zuge der Wahl der 

Aufsichtsratsmitglieder umgesetzt sowie in Vorbe-

reitung auf diese bei der Suche nach Kandidaten 

für den Aufsichtsrat. Im Falle von Neubesetzungen 

wird zudem geprüft, welche der Kompetenzen im 

Aufsichtsrat gegebenenfalls verstärkt werden kön-

nen. 

Es wurden alle genannten Kriterien im Geschäfts-

jahr 2025 erfüllt bzw. beachtet. Der Aufsichtsrat 

war im Geschäftsjahr 2025 entsprechend den Vor-

gaben des Diversitätskonzepts zusammengesetzt. 

Die Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitglie-

dern an die Hauptversammlung erfolgen unter Be-

achtung der gesetzlichen Regelungen und der Vor-

gaben des Diversitätskonzepts. 

Arbeitsweise 

Der Aufsichtsrat hat sich eine Geschäftsordnung 

gegeben. Die Geschäftsordnung für den Aufsichts-

rat ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.formycon.com/investoren/gover-
nance/ öffentlich zugänglich. 

Der Aufsichtsrat hält so viele Sitzungen ab, wie es 

das Gesetz oder die Geschäfte der Gesellschaft er-

fordern; er tagt mindestens zweimal im Kalender-

halbjahr. Die Schwerpunkte der Sitzungen im 

https://www.formycon.com/investoren/governance/
https://www.formycon.com/investoren/governance/
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abgelaufenen Geschäftsjahr sind im Bericht des 

Aufsichtsrats zusammengefasst. Der Vorsitzende 

des Aufsichtsrats koordiniert die Arbeit im Auf-

sichtsrat, beruft dessen Sitzungen ein und leitet sie. 

Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel 

in Sitzungen gefasst. Auf Anordnung des Vorsitzen-

den oder mit Zustimmung aller Aufsichtsratsmitglie-

der können Sitzungen auch in Form einer Telefon-

konferenz oder mittels sonstiger elektronischer 

Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonfe-

renz) abgehalten und/oder einzelne Aufsichtsrats-

mitglieder telefonisch oder mittels sonstiger elekt-

ronischer Kommunikationsmittel zugeschaltet wer-

den; in diesen Fällen kann die Beschlussfassung im 

Wege der Telefonkonferenz oder mittels sonstiger 

elektronischer Kommunikationsmittel erfolgen. Te-

lefonisch oder mittels sonstiger elektronischer 

Kommunikationsmittel zugeschaltete Aufsichtsrats-

mitglieder gelten als anwesend. Abwesende bzw. 

nicht telefonisch oder über sonstige elektronische 

Kommunikationsmittel teilnehmende oder zuge-

schaltete Aufsichtsratsmitglieder können auch 

dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats 

teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben 

durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied überrei-

chen lassen. Darüber hinaus können sie ihre 

Stimme auch im Vorfeld der Sitzung, während der 

Sitzung oder nachträglich innerhalb einer vom Vor-

sitzenden des Aufsichtsrats zu bestimmenden an-

gemessenen Frist auch mündlich, fernmündlich, per 

E-Mail oder mittels sonstiger elektronischer Kom-

munikationsmittel abgeben. Ein Recht zum Wider-

spruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete 

Form der Beschlussfassung besteht nicht. 

Beschlüsse des Aufsichtsrats können auch ohne 

Einberufung einer Sitzung schriftlich, fernmündlich, 

per E-Mail oder per Videokonferenz oder mittels 

sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel ge-

fasst werden, wenn der Vorsitzende es anordnet 

und entweder die teilnehmenden Aufsichtsratsmit-

glieder durch elektronische Kommunikationsmittel 

miteinander in Verbindung stehen und den Be-

schlussgegenstand erörtern können oder kein Auf-

sichtsratsmitglied dem Verfahren widerspricht. 

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindes-

tens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er 

insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfas-

sung teilnehmen. In jedem Fall müssen drei Mitglie-

der an der Beschlussfassung teilnehmen. Be-

schlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen, soweit das Gesetz 

oder die Satzung nicht zwingend etwas anderes 

bestimmen. Stimmenthaltungen gelten in diesem 

Sinne nicht als abgegebene Stimmen. Ergibt eine 

Abstimmung Stimmengleichheit, gibt die Stimme 

des Vorsitzenden oder, falls dieser nicht an der Be-

schlussfassung teilnimmt, des Stellvertreters den 

Ausschlag (Stichentscheid). 

Über die Sitzungen des Aufsichtsrats sowie über 

Beschlussfassungen des Aufsichtsrats außerhalb 

von Sitzungen sind Niederschriften zu fertigen. Der 

Vorsitzende des Aufsichtsrats hat die Niederschrif-

ten zu unterzeichnen. 

Der Aufsichtsrat tagt regelmäßig auch ohne den 

Vorstand. Sachverständige und Auskunftspersonen 

können zur Beratung über einzelne Gegenstände 

zugezogen werden.  

Ausschüsse und deren Arbeitsweise 

Der Aufsichtsrat hat zwei Ausschüsse, einen Prü-

fungsausschuss sowie einen Nominierungs- und 

Vergütungsausschuss, gebildet. 

Prüfungsausschuss 

Der Prüfungsausschuss befasst sich insbesondere 

mit der Prüfung der Rechnungslegung, der Überwa-

chung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirk-

samkeit des internen Kontrollsystems, des Risiko-

managementsystems und des internen Revisions-

systems sowie der Abschlussprüfung, insbeson-

dere der Auswahl und der Unabhängigkeit des Ab-

schlussprüfers, der Qualität der Abschlussprüfung 

und der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten 

Leistungen, der Compliance und der Prüfung der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung der Gesellschaft. 

Der Prüfungsausschuss kann Empfehlungen oder 

Vorschläge zur Gewährleistung der Integrität des 

Rechnungslegungsprozesses unterbreiten. Der 

Prüfungsausschuss legt dem Aufsichtsrat eine 

Empfehlung für die Bestellung des 
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Abschlussprüfers vor, die in den Fällen der Aus-

schreibung des Prüfungsmandats mindestens zwei 

Vorschläge und eine Präferenzangabe umfasst, 

und bereitet den Vorschlag des Aufsichtsrats an die 

Hauptversammlung zur Wahl des Abschlussprüfers 

vor. 

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses tauscht 

sich regelmäßig mit dem Abschlussprüfer über den 

Fortgang der Prüfung aus und berichtet hierüber an 

den Prüfungsausschuss. Der Prüfungsausschuss 

diskutiert mit dem Abschlussprüfer die Einschät-

zung des Prüfungsrisikos, die Prüfungsstrategie, 

Prüfungsfokus, Materialität und Prüfungsplanung 

sowie die Prüfungsergebnisse. Der Prüfungsaus-

schuss berät regelmäßig mit dem Abschlussprüfer 

auch ohne den Vorstand. 

Zum 31. Dezember 2025 setzte sich der Prüfungs-

ausschuss aus den folgenden Mitgliedern zusam-

men: 

— Colin Bond (Vorsitzender), 

— Dr. Bodo Coldewey (stellv. Vorsitzender) und 

— Nicholas Haggar. 

Colin Bond und Dr. Bodo Coldewey verfügen über 

den erforderlichen Sachverstand auf dem Gebiet 

auf dem Gebiet Rechnungslegung bzw. Abschluss-

prüfung (siehe hierzu bereits oben unter Ziffer 2.). 

Nominierungs- und Vergütungsausschuss 

Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss be-

reitet die Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats an 

die Hauptversammlung zur Wahl von Aufsichtsrats-

mitgliedern vor und benennt geeignete Kandidaten 

gegenüber dem Aufsichtsrat. 

Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss ist 

zudem verantwortlich für die Vorbereitung der Be-

schlussfassung des Aufsichtsrats über die Auswahl, 

Bestellung, Abberufung und die Vergütung von 

Vorstandsmitgliedern sowie über den Abschluss, 

die Änderung und Beendigung ihrer Dienstver-

träge. 

Zum 31. Dezember 2025 setzte sich der Nominie-

rungs- und Vergütungsausschuss aus den folgen-

den Mitgliedern zusammen: 

— Nicholas Haggar (Vorsitzender), 

— Wolfgang Essler (stellv. Vorsitzender) und 

— Colin Bond. 

Arbeitsweise 

Die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat enthält 

Vorgaben zum Verfahren der Ausschüsse. Im Übri-

gen gelten die Bestimmungen der Geschäftsord-

nung betreffend die Arbeitsweise im Aufsichtsrat 

für die Ausschüsse entsprechend, soweit nicht der 

Aufsichtsrat für den betreffenden Ausschuss etwas 

anderes bestimmt. 

Selbstbeurteilung des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat beurteilt im Rahmen einer Selbste-

valuation regelmäßig, wie effizient der Aufsichtsrat 

und die Ausschüsse ihre Aufgaben wahrnehmen. 

Zu diesem Zweck wurde im Geschäftsjahr 2025 ein 

Fragebogen an die Aufsichtsratsmitglieder verteilt, 

in dem sie sich zur Wirksamkeit der Arbeitsweise 

des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse äußern 

und Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen konn-

ten. 

Die Ergebnisse der Selbstbeurteilung wurden in 

der ersten ordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats 

nach Abschluss der Selbstbeurteilung erörtert und 

mögliche Verbesserungen diskutiert.  

6. Aktiengeschäfte von Mitgliedern des 
Vorstands und des Aufsichtsrats 

Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats 

sind nach Artikel 19 der Verordnung (EU) 

Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch 

(Marktmissbrauchsverordnung) gesetzlich verpflich-

tet, Eigengeschäfte mit Aktien der Gesellschaft 

oder damit verbundenen Derivaten oder anderen 

damit verbundenen Finanzinstrumenten 
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offenzulegen, soweit der Gesamtbetrag der von 

dem Mitglied oder ihm nahestehenden Personen 

innerhalb eines Kalenderjahres getätigten Ge-

schäfte die Summe von EUR 20.000,00 (ab 1. Ja-

nuar 2026: 50.000,00 Euro) erreicht oder über-

steigt. Die der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2025 

gemeldeten Geschäfte wurden ordnungsgemäß 

veröffentlicht und sind auf der Internetseite der Ge-

sellschaft unter https://www.formycon.com/in-
vestoren/directors-dealings/ verfügbar. 

7. Transparenz  
und Kommunikation 

Um größtmögliche Transparenz und Informations-

gleichheit zu gewährleisten, fühlt sich die Gesell-

schaft einer umfassenden, gleichberechtigten und 

zeitnahen Kommunikation gegenüber ihren Aktio-

nären und der Öffentlichkeit verpflichtet. Die Ter-

mine der regelmäßigen Finanzberichterstattung so-

wie anderer wichtiger Ereignisse, wie der Hauptver-

sammlung, sind im Finanzkalender abrufbar. Alle 

Geschäfts- und Quartalsberichte, Ad-hoc- und Pres-

semeldungen sowie meldepflichtigen Veränderun-

gen von Stimmrechtsanteilen stehen auf der Inter-

netseite der Gesellschaft in deutscher und engli-

scher Sprache zur Verfügung. Zusätzlich bietet die 

Internetseite die Möglichkeit, sich über die Satzung, 

die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats 

sowie anstehende und frühere Hauptversammlun-

gen zu informieren. 

Anlässlich der Veröffentlichung des Jahresab-

schlusses hält die Gesellschaft eine Analysten- und 

Investorenkonferenz ab. Im Anschluss an die Veröf-

fentlichung der Quartalsergebnisse veranstaltet 

das Unternehmen regelmäßige Earnings Calls. Eine 

Aufzeichnung dieser Earnings Calls steht ebenfalls 

auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfü-

gung. 

8. Rechnungslegung 

Der Vorstand hat den Konzernabschluss der Gesell-

schaft zum 31. Dezember 2025 auf Grundlage der 

International Financial Reporting Standards (IFRS), 

wie sie in der Europäischen Union anzuwenden 

sind, sowie der ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB 

anzuwendenden deutschen gesetzlichen 

Vorschriften, und den Jahresabschluss der Gesell-

schaft zum 31. Dezember 2025 gemäß den Vor-

schriften des HGB aufgestellt. Der Konzernab-

schluss und der Konzernlagebericht werden binnen 

90 Tagen nach Ende des Geschäftsjahres veröf-

fentlicht. Die verpflichtenden unterjährigen Finanz-

informationen (Halbjahresfinanzbericht und Quar-

talsmitteilungen) werden grundsätzlich binnen 45 

Tagen nach Ende des jeweiligen Quartals bzw. 

Halbjahres veröffentlicht. 

Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss, je-

weils zum 31. Dezember 2025, wurden von dem 

durch die ordentliche Hauptversammlung 2025 ge-

wählten Abschlussprüfer KPMG AG Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft, München, geprüft. Vor Erteilung 

des Prüfungsmandats versicherte der Abschluss-

prüfer dem Aufsichtsrat seine Unabhängigkeit und 

Objektivität. Der Jahresabschluss und der Konzern-

abschluss wurden – nach Vorbereitung durch den 

Prüfungsausschuss – vom Aufsichtsrat erörtert, ge-

prüft und festgestellt bzw. gebilligt. 

9. Hauptversammlung 

Die Aktionäre der Gesellschaft nehmen ihre Kon-

troll- und Mitbestimmungsrechte in der Hauptver-

sammlung wahr. Die Hauptversammlung entschei-

det insbesondere über die Verwendung des Bilanz-

gewinns, die Entlastung der Mitglieder des Vor-

stands und des Aufsichtsrats, die Bestellung des 

Abschlussprüfers, den Vergütungsbericht, das Ver-

gütungssystem und die Vergütung für die Auf-

sichtsratsmitglieder, Satzungsänderungen sowie 

bestimmte Kapitalmaßnahmen und wählt Vertreter 

der Aktionäre in den Aufsichtsrat. 

Darüber hinaus wird der Hauptversammlung bei 

wesentlichen Änderungen, mindestens jedoch alle 

vier Jahre, das System zur Vergütung der Vor-

standsmitglieder zur Billigung vorgelegt. 

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Haupt-

versammlung entweder selbst, durch einen Bevoll-

mächtigten oder durch einen von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. Der Vor-

stand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre 

ihre Stimmen, auch ohne selbst oder durch einen 

Vertreter an der Versammlung teilzunehmen, 

https://www.formycon.com/investoren/directors-dealings/
https://www.formycon.com/investoren/directors-dealings/
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schriftlich oder im Wege elektronischer Kommuni-

kation abgeben dürfen (Briefwahl), und dass Aktio-

näre an der Hauptversammlung auch ohne Anwe-

senheit an deren Ort und ohne einen Bevollmäch-

tigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer 

Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer 

Kommunikation ausüben können (Online-Teil-

nahme). Der Vorstand ist zudem ermächtigt, vorzu-

sehen, dass die Hauptversammlung unter Einhal-

tung der hierfür vorgesehenen rechtlichen Voraus-

setzungen ohne physische Präsenz der Aktionäre 

oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptver-

sammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptver-

sammlung). Diese Ermächtigung gilt für die Abhal-

tung von virtuellen Hauptversammlungen bis zum 

Ablauf des 31. August 2026. 

Die ordentliche Hauptversammlung am 18. Juni 

2025 wurde als Präsenzversammlung durchge-

führt. 

 

Planegg-Martinsried, im April 2026 

Der Vorstand       Der Aufsichtsrat 

 

  



 

 

 

Planegg-Martinsried, den 15. April 2026 
 

 
 

Dr. Stefan Glombitza Nicola Mikulcik 

 
 

Dr. Andreas Seidl Enno Spillner 
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